
 

 

BEKANNTMACHUNG  

 

Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat mit Schreiben vom 9. Juli 2025 den  
40. Nachtrag zur Satzung der R+V Betriebskrankenkasse vom 1. Januar 2011 (Aktenzeichen 
213 - 10204#00057#0043) genehmigt.  

Demnach wurde folgender Beschluss gefasst:  

 „Der vom Verwaltungsrat der R+V Betriebskrankenkasse am 24. Juni 2025 beschlossene 40. 
Nachtrag zur Satzung der R+V Betriebskrankenkasse wird gemäß § 195 Absatz 1 des Sozial-
gesetzbuches Fünftes Buch (SGB V) in Verbindung mit § 90 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches 
Viertes Buch (SGB IV) genehmigt.“  

Der Nachtrag wird gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung der R+V Betriebskrankenkasse auf der 
Internetseite und nachrichtlich als Aushang bekannt gemacht.  

Wiesbaden, den 25.09.2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage  
Satzungsnachtrag Nr. 40 vom 24. Juni 2025 






